
Reihenstand

Eckstand

Kopfstand

Blockstand

Freigelände

IBAN:

BIC:

Rechtsverbindliche Unterschrift

Veranstalter:

Ihre Ansprechpartner: Jens Hansen · Telefon: 0 24 21 / 4 07 90 40 · j.hansen@baumesse.com

Ihre Ausstellungsprodukte oder Dienstleistungsangebote:

Art des Betriebes:   

□ Hersteller

□ Handwerk 

□   Handel

□   Dienstleistung
Internet:

Aussteller - Bitte genaue Firmierung angeben:
Firmenangaben

Ansprechpartner:

Geschäftsführer:

Telefax:

Telefon - Zentrale:

Telefon - Durchwahl:

(2 Seiten offen)

Flächenwunsch - Wir beantragen die Bereitstellung folgender Standfläche (ohne Begrenzungswände)

(1 Seite offen)

105,- €     

Straße:

PLZ / Ort:

Alle Preisangaben zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer

(3 Seiten offen)

(4 Seiten offen)

 □ Einzugsermächtigung durch SEPA-Lastschrift:

Hiermit ermächtigen wir die MESA Veranstaltungs GmbH, die fälligen Rechnungsbeträge, die die obige Veranstaltung betreffen, 

zu Lasten unseres Kontos durch Lastschrift einzuziehen. Rechnungsbetrag abzüglich 3 % Skonto!1

1gültig bei Anmeldung bis max. 6 Wochen vor Messebeginn - Rechnungsstellung i.d.R. innerhalb 8 Tage nach Anmeldung

115,- €     

125,- €     

55,- €     

Pflichtleistung:

E-Mail:

Preis / m²

95,- €     

Stand Front m Tiefe m

Zusätzlich vertretene Firmen (Mitaussteller) - vollständige Firmierung und Anschrift - Gebühr 180,- €

Gesamt m²

 □Teppichboden □ Standwände □ Basisstand

Mit dieser Anmeldung und der Unterschrift erkennen wir die umseitig aufgeführten AGB und Ausstellungsbedingungen an.

 Marketingpaket: 180,- €

Das Aufstellen von Rück- und Seitenwänden, sowie ein einheitlicher Bodenbelag ist Pflicht

MESA Veranstaltungs GmbH · Peterstraße 78 · 52353 Düren · Telefon: 0 24 21 / 4 07 90-0 · Telefax 0 24 21 / 4 07 90-99
Internet: www.baumesse.com · E-Mail: info@baumesse.com

FirmenstempelOrt, Datum

       Bei 100%-Zahlung nach Rechnungsstellung gewährt die MESA Veranstaltungs GmbH 
4% Skonto auf den Gesamtbetrag innerhalb von 14 Tagen²

²gültig bei Anmeldung bis max. 12 Wochen vor Messebeginn - Rechnungsstellung i.d.R. innerhalb 8 Tage nach Anmeldung

Eine Aufaddierung von mehreren Skonti ist nicht möglich

Kreditinstitut:

· ANMELDUNG ·
Bitte umgehend zurückfaxen! Telefax: 0 24 21 / 4 07 90 99

Düren, Annakirmesplatz · 22. - 24. Sept. 2017

Stromanschluss (inkl. Verbrauch)

 □ Wechselstrom bis 3 kW: 170,- €  □ Kraftstrom bis 6 kW: 190,- €

Wir benötigen Infomationen zur Anmietung von:  □ Mietmobiliar

X



 Allgemeine Geschäfts- und Ausstellungsbedingungen   

1. Vertragsabschluss 
1.1 Der Aussteller  gibt unter Einreichung des Antragsformu-

lars seinen Antrag auf Abschluß eines Mietvertrages ge-
genüber dem Veranstalter bis zu dem für die jeweilige 
Messe/Ausstellung bekanntgegebenen Anmeldeschluß 
ab. Sollte kein Anmeldeschlusstermin benannt sein, gilt 
das Datum 4 Wochen vor Messe-/Ausstellungsbeginn. 
An Anmeldungen, die später oder nach Anmeldeschluß 
eingehen, bleibt der Anmelder 14 Tage gebunden. 

1.2 Mit Abgabe des Antrages erkennt der Aussteller diese 
allgemeinen Geschäfts- und Ausstellungsbedingungen 
und die jeweilige „Hausordnung“ des Ausstellungsortes 
als verbindlich für sich an. 

1.3 Der verbindliche Mietvertrag kommt durch die schriftliche 
Zulassung des Veranstalters gegenüber dem Aussteller 
rechtswirksam zustande. Der Veranstalter ist berechtigt, 
unter den jeweiligen örtlichen und sachlichen Gegeben-
heiten der jeweiligen Messe/Ausstellung abweichend 
vom Antrag Art und Umfang des beantragten Standes 
abzuändern, Auflagen hinsichtlich der Aufstellung und 
Ausgestaltung des Standes zu machen, sofern hierfür 
ein sachlich gerechtfertigter Grund besteht. Ein Rechts-
anspruch des Antragstellers auf Abschluß eines Mietver-
trages besteht nicht. Dem Veranstalter steht es insbe-
sondere frei, den Kreis in Hinblick auf die jeweilige Mes-
se und Ausstellung einzuschränken. Ein Anspruch des 
Ausstellers auf Vereinbarung  einer Konkurrenzklausel 
durch Ausschluß von Wettbewerbern besteht nicht. 

1.4 Der Veranstalter kann einseitig von dem abgeschlosse-
nen Vertrag mit sofortiger Wirkung gegenüber dem Aus-
steller zurücktreten, wenn die persönlichen und sachli-
chen Voraussetzungen in der Person des Ausstellers, 
welche dem Mietvertrag zugrunde liegen, nicht oder 
nicht mehr gegeben sind. 

1.5 Dem Aussteller wird nach Annahme des Antrages der 
genaue Standort, Form und Größe des Standes und 
ggfls. Auflagen der Ausstattung schriftlich mitgeteilt. Der 
Veranstalter ist berechtigt, aus technischen und organi-
satorischen Erfordernissen, feuerpolizeilichen Auflagen 
und bauordnungsrechtlichen Vorschriften bei der Zutei-
lung des Standortes von ggfls. vorher gemachten Zusa-
gen sachlich gerechtfertigt abzuweichen und insbeson-
dere dem Aussteller einen möglichst gleichwertigen 
Stand zuzuteilen. Dieses gilt auch nach bereits erfolgter 
schriftlicher Zuteilung des Standortes, wenn dazu 
schwerwiegende sachliche Gründe vorliegen. Ein Minde-
rungsanspruch des Ausstellers ist für diesen Fall ausge-
schlossen. Erhebt der Aussteller nicht innerhalb von fünf 
Tagen nach Zugang der Bekanntgabe des Standortes 
Einwendungen gegen Form und Größe des zugesagten 
Standortes, sind vom Aussteller etwaige Einwendungen 
ausgeschlossen. Für die Mitteilung ist die Schriftform 
und Zugang innerhalb der o.g. Frist beim Veranstalter er-
forderlich. 

2. Rücktritt und Nichtteilnahme 
2.1 Nach Erteilung der Zulassung ist ein Rücktritt von dem 

Vertrag außerhalb der gesetzlichen Vorschriften und 
nachfolgenden Regelungen durch den Aussteller ausge-
schlossen. Sagt der Aussteller nach diesem Zeitpunkt 
seine Teilnahme ab oder erklärt er den Rücktritt oder die 
Kündigung des Vertrages, hat er grundsätzlich die volle 
Standmiete und die bis zu diesem Zeitpunkt beim Veran-
stalter angefallenen Nebenkosten zu tragen. Der Veran-
stalter behält sich darüber hinaus vor, Schadensersatz-
ansprüche geltend zu machen. Dem Aussteller wird im 
konkreten Fall jedoch ausdrücklich das Recht einge-
räumt, den Nachweis zu führen, dass dem Veranstalter 
kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist. 

2.2 Ist mit dem Aufbau des Standes am Tage vor der 
Eröffnung bis 14.00 Uhr nicht begonnen worden,  so er-
klärt der Aussteller hierdurch seine Nichtteilnahme an 
der Ausstellung. Neben den Rechten aus Ziffer 2.1 kann 
der Veranstalter vom Aussteller in diesem Falle die Kos-
ten für die Gestaltung/Dekoration des Standes auf Kos-
ten des Ausstellers vornehmen (Mindestkosten: 650,- €) 
es sei denn, der Veranstalter kann den Stand kurzfristig 
mit einem anderen Interessenten besetzen. Ziffer 2.1 
Satz 4 gilt sinngemäß. 

2.3 Der Veranstalter ist berechtigt, die Anmeldung nach 
erfolgter Messezulassung abzulehnen oder den bereits 
vereinbarten Standplatz anderweitig zu vergeben, wenn 
a) der Aussteller seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 
termingerecht nachkommt oder b) die Exponate dem  
Messethema nicht entsprechen. 

3. Vorbehalte 
3.1 Der Veranstalter ist berechtigt, aus wichtigem Grunde 

die Messe/Ausstellung örtlich und zeitlich zu verlegen, 
die Dauer zu verändern, oder falls die Raumverhältnisse, 
polizeiliche Anordnungen oder andere schwerwiegende 
Umstände es erfordern- den vom Aussteller gewünsch-
ten Raum zu verlegen, in seinen Abmessungen zu ver-
ändern und/oder zu beschränken. Eine örtliche und zeit-
liche Verlegung oder eine sonstige Veränderung wird mit 
Mitteilung an den Aussteller Bestandteil des Mietvertra-
ges. 

3.2 Findet die Messe/Ausstellung aus von nicht durch den 
Veranstalter verschuldeten Gründen oder aufgrund hö-
herer Gewalt nicht statt, kann der Veranstalter als Kos-
tenbeitrag vom Aussteller einen Betrag von  bis zu 25 % 
des anteiligen Beteiligungspreises verlangen, Muß der 
Veranstalter aufgrund Eintritts höherer Gewalt oder aus 
nicht vom Veranstalter zu vertretenden Gründen, eine 
begonnene Veranstaltung verkürzen, so hat der Ausstel-
ler keinen Anspruch auf vollständige oder teilweise 
Rückzahlung oder Erlaß des Beteiligungsbetrages. 

4. Preise und Zahlungsbedingungen 
4.1 Die Mieten und Kosten ergeben sich aus der Anmel-

dung. 

4.2 Die in Rechnung gestellten Beträge sind vom Aussteller 
zu 50 % bis spätestens 10 Tage nach dem Ausstel-
lungsdatum der Rechnung bei dem Veranstalter zu zah-
len. Die weiteren 50 % sind spätestens 8 Wochen vor 
Eröffnung der Messe/Ausstellung zu zahlen. Rechnun-
gen, die innerhalb eines Zeitraumes von weniger als 8 
Wochen vor Eröffnung der Messe/Ausstellung gestellt 
werden, sind sofort und in voller Höhe zur Zahlung fällig. 

4.3 Kommt der Aussteller mit der Zahlung in Verzug, ist er 
verpflichtet, unabhängig von einem nachgewiesenen 
Schaden, Verzugszinsen in Höhe von 5% über dem je-
weils geltenden von der Deutschen Bundesbank festge-
legten Diskontsatz zu zahlen. 

4.4 Ist der Aussteller in Zahlungsverzug, ist der Veranstalter 
berechtigt, nach schriftlicher Nachfristsetzung von 10 
Tagen, von dem Vertrag zurückzutreten. Für diesen Fall 
verpflichtet sich der Aussteller wie unter 2. angegeben 
zu zahlen. 

4.5 Der Aussteller und der Veranstalter vereinbaren bei 
Zahlungsverzug des Ausstellers bis zur vollständigen Er-
füllung ein Pfandrecht zugunsten des Veranstalters für 
die vom Aussteller eingebrachten Gegenstände. Der 
Veranstalter ist berechtigt, nach vorheriger schriftlicher 
Ankündigung unter Setzung einer Frist von 10 Tagen die 
dem Pfandrecht unterliegenden Gegenstände freihändig 
zu verwerten. 

4.6 Nachgewiesene Verbrauchs- und Nebenleistungskosten 
sind sofort zur Zahlung fällig. 

5. Haftung/Versicherung 
5.1 Der Aussteller haftet für jeden Personen- und Sach                               

schaden, der durch seinen Ausstellungsaufbau oder –
gütern entsteht, Für eingebrachte Gegenstände auf dem 
Ausstellungsstand durch den Aussteller oder deren Mit-
arbeiter wird vom Veranstalter keine Haftung übernom-
men.  

5.2 Es ist Sache des Ausstellers sich hierfür entsprechend 
zu versichern. Versicherung gegen Feuer, Diebstahl, 
Wasser einschließlich An- und Abtransport wird dringend 
empfohlen. 

6. Gesamtschuldnerische Haftung 
6.1 Mieten mehrere Aussteller gemeinsam eine Standfläche, 

so haftet jeder von ihnen als Gesamtschuldner. 
6.2 Sie haben einen gemeinschaftlichen Bevollmächtigten in 

der Anmeldung zu benennen. Nur mit diesem braucht die 
Messe-/Ausstellungsleitung zu verhandeln. 

6.3 Mitteilungen an den in der Anmeldung benannten 
Vertreter gelten als Mitteilungen an den - oder bei Ge-
meinschaftsständen - an die Aussteller. 

7. Öffnungszeiten, Auf- und Abbau, Aufrechterhaltung 
des Standes 

7.1 Die Öffnungszeiten der Messe/Ausstellung, sowie die 
Auf- u. Abbauzeiten werden vom Veranstalter dem Aus-
steller rechtzeitig vor Ausstellungsbeginn in einer geson-
dert vom Veranstalter schriftlich zugestellten Information 
mitgeteilt. 

7.2 Der Aussteller hat die für den Aufbau des Standes 
geltenden Fristen der gesondert vom Veranstalter zuge-
stellten Mitteilung einzuhalten. Hat er die letzte in der 
gesondert vom Veranstalter zugestellten Mitteilung ge-
setzte Aufbaufrist nicht eingehalten, verliert der Ausstel-
ler ersatzlos den Anspruch auf Betreiben des Standes 
entschädigungslos. Die Ansprüche des Veranstalters auf 
Zahlung der Gesamtmiete bleiben unberührt. Vor Been-
digung der Messe/Ausstellung ist es dem Aussteller un-
tersagt, den Stand ganz oder teilweise abzubauen. Der 
Aussteller ist verpflichtet, während der gesamten Dauer 
der Messe/Ausstellung den Ausstellungsstand vertrags-
gemäß zu betreiben. Der Abbau des Standes ist inner-
halb der Fristen der gesondert vom Veranstalter zuge-
stellten Mitteilung vorzunehmen. Weicht der Aussteller 
von dieser Regelung ab, verpflichtet er sich, eine Kon-
ventionalstrafe in Höhe von 1.550,- € an den Veranstal-
ter zu zahlen. 

7.3 Beim Veranstalter gemietete Standbegrenzungswände 
werden in gereinigtem Zustand zur Verfügung gestellt, 
sowie auf- und abgebaut. Sie dürfen nicht verkleidet (ta-
peziert, bespannt, beklebt) werden. Die Standbegren-
zungswände müssen in dem Zustand zurückgegeben 
werden, in dem sie am 1. Aufbautag übernommen wur-
den. In die Wände dürfen keine Löcher gebohrt, ge-
schlagen oder gesägt werden. 

7.4 Der Fußboden, die Hallenkonstruktion, Säulen. sowie 
feste Einbauten dürfen nicht gestrichen oder tapeziert 
werden. Die Überschreitung der normalen Bauhöhe von 
2,50m muss dem Veranstalter gemeldet und von diesem 
genehmigt werden. 

7.5 Jeder Hallenstand muß mit einem in sich einheitlichen 
Bodenbelag voll ausgelegt und mit entsprechenden 
Standmaterialien (z.B. Standbegrenzungswände) zum 
direkten Nachbarstand abgegrenzt werden. 

7.6 Aussteller, die im Freigelände Aufgrabungen (auch für 
Masten) vornehmen wollen, müssen vorher die Geneh-
migung des Veranstalters einholen. Sie haften voll für 
Schäden und ihre Folgen bei evtl. Beschädigung von 
z.B. Rohrleitungen, Kabel und Pflasterungen etc. 

7.7 Jeder Aussteller hat unnötigen Abfall zu vermeiden. Das 
betrifft insbesondere den Aufbau, den Veranstaltungs-
zeitraum und den Abbau. Nach dem Verursacherprinzip 
hat der Aussteller selbst für Mülltrennung zu sorgen. Bei 
Verstößen werden zusätzliche Gebühren erhoben. 

7.8 Der Aussteller hat den Ausstellungsstand täglich nach 
Schluß der Veranstaltung zu reinigen. Der Aussteller 
trägt die Verkehrssicherungspflicht innerhalb des von 
genutzten Ausstellungsstandes allein. Der Aussteller hat 
nach Beendigung der Messe/Ausstellung den ihm über-
lassenen Ausstellungsort in dem Zustand, in dem er ihn 
übernommen hat, zurückzugeben. Verläßt der Aussteller 
den Ausstellungsort ohne Herstellung dieses vertrags-

gemäßen Zustandes, ist der Veranstalter berechtigt, oh-
ne weitere Nachfrist auf Kosten des Ausstellers die ent-
sprechenden Arbeiten durchführen zu lassen. Von dem 
Aussteller vertragswidrig hinterlassene Gegenstände 
werden von dem Veranstalter auf Kosten des Ausstellers 
unter Ausschluß der Haftung für Verlust und Beschädi-
gung entfernt. 

7.9 Der Veranstalter trägt für die Reinigung des nicht an den 
Aussteller überlassenen Veranstaltungsgeländes die 
Reinigungspflicht. 

8. Gewährleistung 
Etwaige Reklamationen wegen Mängeln des Standes 
oder der Ausstellungsfläche sind dem Veranstalter un-
verzüglich nach Bezug, spätestens aber am letzten Auf-
bautag schriftlich anzuzeigen, so daß der Veranstalter 
etwaige zu vertretende Mängel abstellen kann. Spätere 
Reklamationen können nicht berücksichtigt werden und 
führen zu keinen Ansprüchen gegen den Veranstalter. 

9. Ausstellerwerbung 
Bei unlauterem Wettbewerb gegenüber Ausstellern und 
nachteiligem Verhalten auf der Messe/Ausstellung ist der 
Veranstalter berechtigt, den Stand sofort zu schließen. 
Der Betrieb von Lautsprecheranlagen und Stimmverstär-
kern bedarf der ausdrücklichen Genehmigung des Ver-
anstalters. 

10. Ausstellerausweise 
Jeder Aussteller erhält entsprechend der Größe seines 
Standes für das Stand- und Bedienungspersonal die er-
forderliche Anzahl an Ausstellerausweisen. 

11. Katalogeintragung 
Der Aussteller verpflichtet sich durch die Anmeldung, ei-
ne Firmeneintragung für sich und ggfls. den/die Mitaus-
steller in das Ausstellerverzeichnis aufzunehmen. Die 
Pflichteintragung im Katalog umfasst Firma, Anschrift, 
eine kurze allgemeine Branchenangabe, Hallen- und 
Standbezeichnung inkl. Logo (sofern geliefert). Die Kos-
ten ergeben sich aus der Anmeldung. Rechtliche An-
sprüche können aus fehlerhaften, unvollständigen oder 
nicht erfolgten Eintragungen nicht abgeleitet werden. 

12. Verkaufsregelung / Gesetzl. Bestimmungen/Tombola 
12.1 Der Barverkauf/Handverkauf an Messebesucher ist 

zugelassen. Der Aussteller ist für die Einhaltung aller ge-
setzlichen und ordnungsbehördlichen Bestimmungen für 
seinen Stand voll verantwortlich. 

12.2 Tombolen, Preisausschreiben, Quiz, Gewinnspiele  o.ä. 
dürfen weder gegen Entgelt noch gegen Spenden 
durchgeführt werden. 

13. Brandschutzmaßnahmen/Sicherheitsbestimmungen 
13.1 Der Aussteller ist für eine einwandfreie technische 

Ausführung aller Standaufbauten in den Hallen verant-
wortlich. Alle Sicherheitsbestimmungen seitens der Bau-
aufsichtsbehörden und der Feuerwehr sowie der übrigen 
Aufsichtsbehörden sind genau einzuhalten. 

13.2 Die Installations- und Feuerschutzeinrichtungen müssen 
jederzeit zugänglich sein. 

13.3 Alles verwendete Material muß schwer entflammbar 
sein. 

14. Allgemeine Bestimmungen 
14.1 Der Veranstalter übernimmt die Bewachung des    

Messe-/Ausstellungsgeländes mit Ausnahme des jewei-
ligen Ausstellungsstandes des Ausstellers unter 
Ausschluß jeglicher Haftung. 

14.2 Die Durchführung von Fernsehaufnahmen, Videoauf-
nahmen und das Fotografieren zu gewerblichen Zwe-
cken im Bereich des gesamten Messe-
/Ausstellungsgeländes ist von der zuvor schriftlich ein-
geholten Genehmigung des Veranstalters abhängig. 

14.3 Es gilt die jeweilige Hausordnung des Messe-
/Ausstellungsgeländes. Der Veranstalter übt das Haus-
recht im gesamten Messe-/Ausstellungsgelände aus. 
Das Betreten des Ausstellungsgeländes ist dem Ausstel-
ler und seinen Mitarbeitern jeweils eine Stunde vor bzw. 
eine Stunde nach den Öffnungszeiten gestattet. 

15. Untervermietung, Mitaussteller, Überlassung des 
Standes an Dritte 

15.1  Der Aussteller ist nicht berechtigt, den ihm zugewiese-
nen Stand ganz oder teilweise unter zu vermieten oder 
sonst zum Gebrauch an Dritte zu überlassen, ihn zu tau-
schen oder Aufträge für andere Firmen aufzunehmen. 

15.2 Verstößt der Aussteller gegen dieses Verbot, ist er 
verpflichtet, dem Veranstalter 50% der Gesamtstandmie-
te zusätzlich zu zahlen. Der Veranstalter ist berechtigt, 
bei einer nicht genehmigten Untervermietung oder 
Gebrauchsüberlassung an Dritte die sofortige Räumung 
des Ausstellungsstandes zu verlangen. 

15.3 Die vom Veranstalter genehmigte Aufnahme eines 
Mitausstellers ist gebührenpflichtig. (s. Punkt 11). 

16. Datenweitergabe 
Der Veranstalter ist berechtigt, Kundendaten zu Zwe-
cken der Werbung und Marktforschung zu verarbeiten 
und zu nutzen und kann diese in diesem Zusammen-
hang auch an Dritte weitergeben. 

17. Verjährung 
Ansprüche des Ausstellers gegen den Veranstalter ver-
jähren in sechs Monaten, soweit nicht zwingende gesetz-
liche Vorschriften dem entgegenstehen. 

18. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Ge-
schäfts- und Ausstellungsbedingungen unwirksam sein, 
so wird die Gültigkeit der übrigen Regelungen dadurch 
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist so abzu-
ändern, dass der beabsichtigte Zweck erreicht wird. 

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand 
Gerichtsstand ist Düren im Rheinland. 
 
MESA Veranstaltungs GmbH 
Peterstraße 78 
52353 Düren  


